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Bekanntmachung
Meldung der Wein- und Traubenmostbestände
Meldung der oenologischen Verfahren
Letzter Abgabetermin: 7. August 2022
I. Meldung der Wein- und Traubenmostbestände
Zur Meldung der Wein- und Traubenmostbestände sind alle
natürlichen und juristischen Personen
verpflichtet, die gewerbsmäßig Wein und/oder Traubenmost
be- oder verarbeiten, lagern oder handeln.
Die Meldepflicht erstreckt sich im Einzelnen auf:
1. die in der Weinbaukartei erfassten Betriebe,
2. die nicht in der Weinbaukartei erfassten Unternehmen, die

Wein und Traubenmost zum Verkauf herstellen,
3. die Unternehmen des Großhandels mitWein undTraubenmost,

soweit sie zum Berichtszeitpunkt über einen Weinbestand
von mindestens 10.000 Liter verfügen.

Besondere Meldeverpflichtung bei Sektgrundwein: Sekt-
grundwein, der zur Schaumweinherstellung in Handelsbetrie-

ben lagert (Sektkellereien), ist unter “Schaumwein“ vom Ver-
fügungsberechtigten nachzuweisen.
II. Meldung der oenologischen Verfahren
Die Meldung der oenologischen Verfahren ist für alle natürli-
chen und juristischen Personen, die gewerbsmäßig Wein er-
zeugen, verpflichtend. Nach EU-Vorgaben haben die Weiner-
zeuger den Besitz an Anreicherungsmitteln, die Erhöhung des
Alkoholgehaltes, die Entsäuerung und die Süßung zu melden.
Die Meldeverpflichtung ist in einer einmaligen Meldung für
mehrere Maßnahmen zusammengefasst. Zur weiteren Verein-
fachung wurde diese Meldung in das Formular der Wein- und
Traubenmostbestände integriert.
Bitte beachten: Auch wenn Sie aufgrund der Vorgaben zur Mel-
dung der Wein- und Traubenmostbestände nicht verpflichtet
sind, können Sie dennoch der Anzeigeverpflichtung der
oenologischen Verfahren unterliegen. Die Meldeformulare
sind bei der zuständigen Gemeinde-, Verbandsgemeinde-

bzw. Stadtverwaltung sowie bei den weinbaulichen Dienst-
stellen der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz erhält-
lich. Registrierte Nutzer können die Meldungen auch online
über das WeinInformationsPortal erstatten (wip.lwk-rlp.de).
Die Meldungen müssen spätestens bis zum 7. August 2022
eingegangen sein. Betriebe, die ihre Meldung nicht terminge-
recht abgeliefert haben, sind von Teilen der Stützungsmaß-
nahmen (Investitionsförderung) entsprechend der Verord-
nung (EU) Nr. 1308/2013 und deren Durchführungsbestim-
mungen ausgeschlossen bzw. müssen mit Kürzungen bei den
Zuschüssen rechnen.
Wir bitten Sie deshalb, die Meldeformulare sehr sorgfältig aus-
zufüllen und den Meldetermin zu beachten.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Landwirt-
schaftskammer Rheinland-Pfalz in den zuständigen Dienst-
stellen gerne zur Verfügung.

Bekanntmachung
Jahresabschluss 2020 der Verbandsgemeindewerke –
Schwimmbäder –
Aufgrund des § 27 Abs. 3 der Eigenbetriebs- und Anstaltsver-
ordnung für Rheinland-Pfalz vom 05. Oktober 1999 wird hier-
mit

die Feststellung

des Jahresabschlusses 2020 für die Verbandsgemeindewerke
– Schwimmbäder – durch den Beschluss des Verbandsge-
meinderates vom 14. Juni 2022 öffentlich bekannt gemacht.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass der Jahresab-
schluss, der Lagebericht, der Bestätigungsbericht und der Be-
stätigungsvermerk in der Zeit vom

18. Juli 2022 bis 25. Juli 2022

öffentlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbo-
landen, Verbandsgemeindewerke, Gasstraße 4, 67292 Kirch-
heimbolanden, Zimmer 106, zur Einsichtnahme während der
allgemeinen Öffnungszeiten ausliegt.

gez. Fleckenstein, Werkleiter

Bekanntmachung
Jahresabschluss 2020 der Verbandsgemeindewerke – Kanal-
werk –
Aufgrund des § 27 Abs. 3 der Eigenbetriebs- und Anstaltsver-
ordnung für Rheinland-Pfalz vom 05. Oktober 1999 wird hier-
mit

die Feststellung

des Jahresabschlusses 2020 für die Verbandsgemeindewerke
– Kanalwerk – durch den Beschluss des Verbandsgemeindera-
tes vom 14. Juni 2022 öffentlich bekannt gemacht.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass der Jahresab-
schluss, der Lagebericht, der Bestätigungsbericht und der Be-
stätigungsvermerk in der Zeit vom

18. Juli 2022 bis 25. Juli 2022

öffentlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbo-
landen, Verbandsgemeindewerke, Gasstraße 4, 67292 Kirch-
heimbolanden, Zimmer 106, zur Einsichtnahme während der
allgemeinen Öffnungszeiten ausliegt.

gez. Fleckenstein, Werkleiter

Bekanntmachung
Die 14. Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsge-
meinde Kirchheimbolanden in der Wahlzeit 2019/2024 findet
am Dienstag, 19. Juli 2022, 18:00 Uhr im Ratssaal des Rathau-
ses in Kirchheimbolanden statt.
Tagesordnung:
Nr. Tagesordnungspunkt

Öffentlicher Teil
1. Wahl einer/eines ehrenamtlichen weiteren Beigeordneten,

Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt
2. Übertragung eines Geschäftsbereichs auf die/den neu

gewählte/n Beigeordnete/n
3. Verpflichtung eines evtl. nachrückenden Ratsmitgliedes
4. Ergänzungswahlen in den Ausschüssen
5. Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen;

Mittelbare Beteiligung der VG Kirchheimbolanden an der
EWR AG; Neuwahl eines Beiratsmitgliedes

6. Bekanntgabe einer Eilentscheidung, Aufnahme von
Kommunaldarlehen

7. Einwohnerfragestunde
Nicht öffentlicher Teil

8. Personalangelegenheit

gez. Wienpahl, Bürgermeisterin

Bekanntmachung
Die 4. Sitzung des Personalausschusses der Verbandsgemein-
de Kirchheimbolanden zur Vorberatung der nächsten Ver-
bandsgemeinderatssitzung in der Wahlzeit 2019/2024 findet
am Dienstag, 19. Juli 2022, 17:45 Uhr im Ratssaal des Rathau-
ses in Kirchheimbolanden statt.
Tagesordnung:
Nr. Tagesordnungspunkt

Nicht öffentlicher Teil
1. Personalangelegenheit
gez. Wienpahl, Bürgermeisterin

Bekanntmachung
Festsetzung der Höhe der einmaligen und der laufenden Ent-
gelte für die öffentliche Abwasserbeseitigung der Verbandsge-
meinde Kirchheimbolanden
1. Beschluss
Aufgrund des § 1 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung von
Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung – Entgelt-
satzung Abwasserbeseitigung - vom 07. Oktober 2014 in der
ab 01. Januar 2015 gültigen Fassung hat der Verbandsgemein-
derat der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in seiner Sit-
zung vom 14. Juni 2022 die nachstehenden, ab 01.01.2022
geltenden, Entgelte für die öffentliche Abwasserbeseitigung
festgelegt.
2. Entgelte
2.1. einmalige Beiträge
2.1.1.Erstmalige Herstellung

Schmutzwasser 6,67 €
je qm gewichteter Grundstücksfläche
Niederschlagswasser 14,37 €
je qm gewichteter Grundstücksfläche
Straßenoberflächenentwässerung 24,91 €
einmalige Investitionspauschale je qm
Straßenfläche

2.1.2.Erweiterung
Schmutzwasser 9,62 €
je qm gewichteter Grundstücksfläche
Niederschlagswasser 17,05 €
je qm gewichteter Grundstücksfläche
Straßenoberflächenentwässerung 26,71 €
einmalige Investitionspauschale je qm
Straßenfläche

2.1.3. Ablösebeträge bei privaten Erschließungsmaßnahmen
Schmutzwasser 1,08 €
je qm gewichteter Grundstücksfläche
Niederschlagswasser 3,98 €
je qm gewichteter Grundstücksfläche
Straßenoberflächenentwässerung 7,73 €
einmalige Investitionspauschale
je qm Straßenfläche

2.2. laufende Entgelte
2.2.1. Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasser) 2,86 €

je cbm gewichteter Schmutzwassermenge
2.2.2. Wiederkehrender Beitrag (Schmutzwasser) 0,13 €

je qm gewichteter Grundstücksfläche
2.2.3. Wiederkehrender Beitrag (Niederschlagswasser) 0,59 €

je qm festgesetzter Abflussfläche
2.2.4. laufende Kostenerstattung der Straßenbaulastträger

als Abschlag je qm Straßenfläche
Landesstraßen 0,6760 €
Kreisstraßen 0,7609 €
Gemeinde-/Stadtstraßen, -wege
und –plätze 1,1634 €

2.3. Verwaltungsgebühren
Für die Bearbeitung eines Antrages auf Genehmigung zum An-
schluss an die öffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten
von Abwasser und die Abnahme der Grundstücksent-wässer-
ungsanlage (§§ 17 und 18 der Allgemeinen Entwässerungssat-
zung, § 28 Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) 125,00 €

gez. Wienpahl, Bürgermeisterin

Bischheim
Ortsbürgermeister Michael Brack, mail@gemeinde-bischheim.de

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bischheim für die Jahre 2022 und 2023 vom 23.06.2022
Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden
Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donners-
bergkreis als Aufsichtsbehörde vom 20.06.2022 - AZ.: 22/029/901-132 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden 2022 2023
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.852.430 € 1.862.130 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.975.630 € 1.875.570 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf -123.200 € -13.440 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -86.920 € 22.860 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 € 0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 107.000 € 0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -107.000 € 0 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 193.920 € -22.860 €
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

2022 2023
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur
Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird festgesetzt auf 107.000 € 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer 2022 2023
a) Grundsteuer A auf 340 v.H. 340 v.H.
b) Grundsteuer B auf 375 v.H. 435 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 375 v.H. 375 v.H.

Polizei Kirchheimbolanden 06352/9110
Überfall, Verkehrsunfall 110
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 112
Krankentransport 06352/19222
Bereitschaftszentrale Rockenhausen
und Kirchheimbolanden 116117
Westpfalzklinikum Standort III Kirchheimbolanden 06352/4050
Westpfalzklinikum Standort IV Rockenhausen 06361/4550
Notdienstapotheken 0180/5258825 + PLZ

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Ret-
tungsdienst 112 zu alarmieren.

Schmerzpatienten können den zahnärztlichen Notdienst unter fol-
genden Service-Nr. erfragen:
Donnersbergkreis: 06305/7150414
Kreis Alzey-Worms: 06731/7362
Kreis Bad Kreuznach: 0180/5040308

Ökumenische Sozialstation
Donnersberg-Ost gGmbH 06352/705970

Tagespflege Am Mozartbrunnen 06352/7505620

Seniorenresidenz Kirchheimbolanden 06352/713200

Diakonissen Seniorenzentrum Wolfstift 06352/70320

Mobile Pflege Donnersberg 06351/124880

PROMEDICA Plus, Grünstadt-Bolanden 06352/78840060

Ambulanter Pflegedienst Nordpfalz
Pflege- und Betreuungsdienst Donnersberg GmbH 06361/994490

Ökumenische Sozialstation Donnersberg-Ost e.V.0 6351/989769

Alltagsbegleiter Kirchheimbolanden 06352/7190988

Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-West,
Rockenhausen 06361/4590739
Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-Ost,
Kirchheimbolanden 06352/7190619
Gemeindeschwester plus Eva Müller,
Donnersbergkreis 0162/3341419
Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.,
Beratungszentrum Kaiserslautern 0631/3110830
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 06352/7532570
Caritas-Zentrum Kaiserslautern,
Außenstelle Kirchheimbolanden 0631/361200
Sozial- und Lebensberatungsstelle des
Diakonischen 06352/7532570
Betreuungsverein Kirchheimbolanden e.V. 06352/67149
Diakonisches Werk Pfalz Schuldern- und
Insolvenzberatung 06352/7532570
Selbsthilfegruppe für Personen mit Alkoholproblemen 06364/1357
Frauenhaus Donnersberg 06352/4187
Opfertelefon Weißer Ring 116006
Weißer Ring Donnersbergkreis 06362/994288
Betreuungsverein Donnersberg e.V. 06361/3746
Gesprächskreis Depprissionen 06351/1465399

oder 06302/ 3020
Selbsthilfegruppe „Alltagsbewältigung“ 06357/509886
oder Selbsthilfegruppe „Sucht“ 06361/9947167
Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzerkranken
Viktoria.ginkel@pfalzklinikum.de 06381/920980
Evan./Kath. Telefonseelsorge 0800/1110111
Al-Anon Angehörige von Alkoholikern 0151/21275368

und 06357/7415
VdK Donnersberg, Beratungsstelle
Kirchheimbolanden 06352/7505610
VdK Donnersberg, Beratungsstelle Rockenhausen 06361/9941820

Verwaltungssitz Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden
Internet: www.kirchheimbolanden.de,
E-Mail-Adresse: vg@kirchheimbolanden.de
Öffnungszeiten:
Montag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwochs 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und nachmittags geschlossen
Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Ruftaxi bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis/
DVG Donnersbergverkehrsgemeinschaft 06352 /710192
Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH Betrieb Alzey 0671 /841200

Strom 0800/7977777
Gas – Pfalzgas 0800/1003448
Bei Störungen im Bereich Rockenhausen
Verbandsgemeinde Werke
Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden
zu den Dienstzeiten 06352/718019
Bereitschaftsdienst (außerhalb der regulären Dienstzeiten)

0171/ 6540510

Rettungsdienste

Ärzte

Zahnärzte

Pflegedienste

Beratungsdienste

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden 06352/40040

Störungsdienste

Notrufe und Dienste
in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

08. Juli 2022



Nachrichten
aus der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kriegsfeld
für die Jahre 2022 und 2023 vom 24.06.2022
Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende
Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde
vom 23.06.2022 - AZ.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden 2022 2023
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.850.260 € 1.916.560 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.914.060 € 1.850.480 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf - 63.800 € 66.080 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -17.480 € 112.290 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19.000 € 0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 159.000 € 0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -140.000 € 0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 157.480 € -112.290 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 2022 2023

140.000 € 0 €
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer 2022 2023
a) Grundsteuer A auf 330 v.H. 330 v.H.
b) Grundsteuer B auf 365 v.H. 430 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 365 v.H. 365 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

2022 2023
für den ersten Hund 60,00 € 60,00 €
für den zweiten Hund 90,00 € 90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund 120,00 € 120,00 €
für gefährliche Hunde 600,00 € 600,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige
Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt: 2022 2023
1. Beiträge zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen pro ha 5,00 € 5,00 €

§ 6 Stellenplan
Es gilt der vom Ortsgemeinderat am 05.05.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 551.885,76 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 707.685,09 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 636.845,09 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 573.045,09 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 639.125,09 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 719.455,09 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 827.925,09 €
Kriegsfeld, 24.06.2022
gez. Ziegler, Ortsbürgermeister

Hinweis:
a) Der Haushaltsplan 2020/2021 liegt vom 11.07.2022 bis 20.07.2022 bei der Verbandsgemeinde verwaltung Kirchheimbo-
landen (Neue Allee 2, Rathaus) während der Dienstzeiten öffentlich aus.
b) Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen sind,
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge macht hat. Hat je-
mand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kriegsfeld
Ortsbürgermeister Albert Ziegler, mail@gemeinde-kriegsfeld.de

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:
2022 2023

für den ersten Hund 60,00 € 60,00 €
für den zweiten Hund 90,00 € 90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund 120,00 € 120,00 €
für gefährliche Hunde 600,00 € 600,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen
werden wie folgt festgesetzt:

2022 2023
1. Beiträge zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen pro ha 10,00 € 10,00 €

§ 6 Stellenplan
Es gilt der vom Ortsgemeinderat am 03.05.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 1.996.765,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt1.805.565,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt1.682.365,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt1.668.925,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt1.631.765,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt1.577.555,52 €

Bischheim, 23.06.2022
gez. Brack, Ortsbürgermeister

Hinweis:
a) Der Haushaltsplan 2022/2023 liegt vom 11.07.2022 bis 22.07.2022 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbo-
landen (Neue Allee 2, Rathaus) während der Dienstzeiten öffentlich aus.
b) Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen sind,
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Langeweile in den Sommerferien
muss nicht sein!

Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung für alle Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren möglich. Falls die Teilnehmergrenze
in der vierten Woche erreicht sein sollte, stehen noch Plätze in der sechsten Woche zur Verfügung. Die genauen Zeiten
werden noch bekannt gegeben. Anmelden könnt ihr euch unter Angabe des vollständigen Namens, Anschrift und Tele-
fonnummer per Mail unter hdj-kibo@cjd.de. Rückfragen sind möglich unter 0151 52665443.
(1) Elterliches Einverständnis erforderlich, dass sich die Teilnehmer in Kleingruppen von min. 3 Personen bewegen dürfen.
Bitte Handy mitnehmen.
Vielen Dank an die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden - Arbeitskreises Jugend- die uns hierbei finanziell unterstützt!

22.06.2022 14:53 Uhr Gefährliche
Betriebsstoffe auf Gewässer

Der Bürgermeister der Gemeinde Bolanden meldete eine wei-
ße Verfärbung auf dem Bach im Gängelstock. Nach einer ers-
ten Erkundung der Feuerwehr Bolanden zusammen mit dem
Wehrleiter der Verbandsgemeinde wird das Messfahrzeug des
Landkreises aus Zellertal alarmiert. Die durchgeführte Mes-
sung ergab eine pH neutrale Flüssigkeit. In Absprache mit der

unteren Wasserbehörde wurde das verschmutze Wasser abge-
saugt, in IBC Behältern verdünnt und danach in den Schmutz-
wasserkanal geleitet. Im Einsatz waren insgesamt 20 Kräfte
aus Bolanden, Kirchheimbolanden und Zellertal. Einsatzende
16:51 Uhr

Stadt Kirchheimbolanden
Dr. Marc Muchow,

stadtbuergermeister@kirchheimbolanden.de

Bekanntmachung
Auf der Grundlage des Ergebnisses der Wahl zum Stadtrat Kirchheimbolanden vom 26.05.2019 wurde Herr Kurt Dominik Rie-
ger, Neue Allee 1, 67292 Kirchheimbolanden, als Nachrücker festgestellt.

Herr Rieger wurde hiervon unterrichtet, hat das Mandat angenommen und wurde in der Sitzung des Ausschusses der Stadt
Kirchheimbolanden für Bauen, Umwelt und Verkehr am 27 .06 .2022 verpflichtet.

Kirch heimbolanden, 28.06.2022

Der Wahlleiter
-gez. Dr. Muchow-
(Dr. Muchow)

Ende der amtlichen Bekanntmachungen
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Spende der Volksbank-Stiftung für die
Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden

3.000,- Euro gingen als Spende an die Verbandsgemeinde für
die Jugendarbeit.
Bei einer feierlichen Übergabe hat Claudia Thur-Giudice, Vor-
sitzende des Arbeitskreises Jugend der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden den symbolischen Scheck entgegenge-
nommen.
Das Geld wird vor allem für die Ferienbetreuung eingesetzt. Un-
ter anderen für das Tagesprogramm in der 4. und 5. Ferienwo-

che mit dem Haus der Jugend in Kirchheimbolanden, sowie
das Mittagsessen bei der ökumenischen Ferienbetreuung in
der 1. und 2. Ferienwoche.
Die Verbandsgemeinde organisiert mit Zirkus Pepperoni eine
Ferienaktion in der 3. Ferienwoche.
Außerdem werden Sport- und Musikvereine der VG unterstützt,
die im Bereich der Jugendarbeit tätig sind
Herzlichen Dank an die VOBA-Stiftung für die Spende

Ferienaktion der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden mit Zirkus Pepperoni

Einrad fahren, Diabolo, Jonglieren, Trapezakrobatik, Kugellaufen, Menschenpyramiden. Zirkus ist vielfältig,
spannend und macht Spaß!
Ihr wollt es ausprobieren und seid zwischen 8 und 14 Jahren alt?
Dann meldet Euch an zur Ferienspielaktion!

Wo: Jahnturnhalle in der Schillerstraße in Kirchheimbolanden

Wann: 3. Ferienwoche 08. – bis 12. August 2022 jeweils von 9 Uhr bis 15 Uhr

Als Höhepunkt werdet Ihr euer Können am Freitag, den 12. August 2022 nachmittags euren Freunden, Eltern
und Verwandten präsentieren. Manege frei!!

Kosten: 40,- Euro

Anmeldung ab sofort per E-Mail. Danach werden die verbindlichen Anmeldeformulare verschickt.

Das Angebot richtet sich an Kinder der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden.

Die Kinder werden mit einem warmen Mittagessen versorgt, das uns die Küche der Grundschule Bolan-
den/Kirchheimbolanden zubereitet.

Dank einer Spende der Volksbank Alzey-Worms an die Verbandsgemeinde zweckgebunden für die Jugend-
arbeit können wir die Anmeldegebühr niedrig halten. Herzlichen Dank an die Stiftung der Volksbank Alzey-
Worms

Ansprechpartner und Anmeldung: Claudia Thur-Giudice
Tel.: 06352 –4004-202 FAX: 06352--4004-600 e-mail: claudia.thur-giudice@kirchheimbolanden.de

Web-Seminar „Gut versorgt ins hohe Alter –
Tipps zum Essen und Trinken“
Zweiteiliges Web-Seminar für pflegende Angehörige
Gesund alt werden – wer möchte das nicht? Genussvolles und aus-
gewogenes Essen und Trinken tragen wesentlich dazu bei, leis-
tungsfähig zu bleiben und sich wohl zu fühlen. Mit zunehmendem
Alter und bei Pflegebedürftigkeit beeinflussen körperliche Verän-
derungen das Ess- und Trinkverhalten. Um einem Mangel an Nähr-
stoffen und möglichen Erkrankungen
vorzubeugen, sollte der Ernährung in diesem Lebensabschnitt be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Vor allem pflegende
Angehörige werden hier vor große Herausforderungen gestellt. In
einem zweiteiligen Web-Seminar am 19. und 20. Juli 2021, jeweils
um 18 Uhr, haben Sie die Möglichkeit, sich alltagstaugliches Wis-
sen rund um eine gesunde und ausgewogene Ernährung im hohen
Alter anzueignen. Sie lernen altersbedingte Krankheiten kennen
und erhalten Praxis-Tipps für eine gesundheitsfördernde Verpfle-
gung bei Mangelernährung, Kauoder Schluckbeschwerden und bei

Demenz.
Die Web-Seminare dauern jeweils ca. 90 Minuten. Die Teilnahme ist
kostenlos und Sie können sich unter www.verbraucherzentrale-
rlp.de/webseminare-rlp anmelden. Für die Teilnahme am Web-Se-
minar werden ein Computer/Laptop mit Internetzugang und ein
Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als Browser bitte
Microsoft Edge, Mozilla Firefox oder Google Chrome verwenden.
Weitere Informationen und der Link zum Web- Seminarraum werden
nach der Anmeldung zugeschickt. Falls Sie Fragen haben sollten
oder Probleme bei der Anmeldung haben, wenden Sie sich gerne an
Dagmar Pfeffer, Beraterin
Referat Lebensmittel und Ernährung
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V.
Fackelstraße 22, 67655 Kaiserslautern
Di bis Fr 9.00-14.00 Uhr
Tel: (0631) 36 09 - 152 / Fax: (0631) 92 845, seniorenernaehrung@vz-rlp.de

Bolanden
Ortsbürgermeister Armin Juchem, mail@gemeinde-bolanden.de

Bolander Kerwe 2022 findet statt
Bolanden: Endlich wieder Kerwe! Endlich wieder da!
In der letzten Ausgabe des Wochenblattes wurde eine Über-
sicht veröffentlicht, wo und wann in den 16 Ortsgemeinden die
Kerwen stattfinden. In der Zeile Bolanden wurde veröffentlicht,
dass keine Kerwe stattfindet und das ist schlichtweg falsch.
Wir, die Kerwegemeinschaft Bolanden, können alle Bolander
und Gäste beruhigen, die Kerwe in Bolanden findet von 02.09.
bis 06.09.2022 endlich wieder statt!
Freitags findet neben dem Schnitzelessen in der Gaststätte „La
Famiglia“ natürlich die große Kerweeröffnungsparty der Feuer-
wehr am Bürgerhaus mit dem Alleinunterhalter Norbert Bendel

statt. Für Samstags hat sich die Partyband „Magic“ in der Ge-
meindehalle angekündigt. Am Sonntag läuft der traditionelle
Kerweumzug über die Bolander Gassen. Nach der Kerweredd
feiern wir am Bürgerhaus bis in die Abendstunden mit dem be-
kannten Duo „Die Dinos“ Norbert und Klaus weiter. Montags,
wie soll es auch anders sein, findet mit der neuen Band „Fils-
bacher XXL“ der Frühschoppen in der Gemeindehalle ab 10
Uhr statt. Dienstagabend wird es einen Kerweausklang im Bür-
gerhaus geben.
Seid dabei bei der Bolander Kerwe und erzählt es weiter. Wir
freuen uns auf Euch. (msky)

8. Juli 2022 Seite 5AMTSBLATT

Das Bild zeigt Thomas Unger, Axel Haas, Willi Gerlach und Günter Brück von der Volksbank und der VOBA-
Stiftung mit Claudia Thur-Giudice von der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden (BILD UHRIG – FREIGEGEBEN)
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Web-Seminar „Gut versorgt ins hohe Alter – Tipps zum Essen und 
Trinken“ 

Zweiteiliges Web-Seminar für pflegende Angehörige  

Gesund alt werden – wer möchte das nicht? Genussvolles und ausgewogenes Essen und 
Trinken tragen wesentlich dazu bei, leistungsfähig zu bleiben und sich wohl zu fühlen. Mit 
zunehmendem Alter und bei Pflegebedürftigkeit beeinflussen körperliche Veränderungen das 
Ess- und Trinkverhalten. Um einem Mangel an Nährstoffen und möglichen Erkrankungen 
vorzubeugen, sollte der Ernährung in diesem Lebensabschnitt besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Vor allem pflegende Angehörige werden hier vor große 
Herausforderungen gestellt. 

In einem zweiteiligen Web-Seminar am 19. und 20. Juli 2021, jeweils um 18 Uhr, haben 
Sie die Möglichkeit, sich alltagstaugliches Wissen rund um eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung im hohen Alter anzueignen. Sie lernen altersbedingte Krankheiten kennen und 
erhalten Praxis-Tipps für eine gesundheitsfördernde Verpflegung bei Mangelernährung, Kau- 
oder Schluckbeschwerden und bei Demenz.  

Die Web-Seminare dauern jeweils ca. 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos und Sie 
können sich unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp anmelden. 

Für die Teilnahme am Web-Seminar werden ein Computer/Laptop mit Internetzugang und 
ein Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als Browser bitte Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox oder Google Chrome verwenden. Weitere Informationen und der Link zum Web-
Seminarraum werden nach der Anmeldung zugeschickt. 

Falls Sie Fragen haben sollten oder Probleme bei der Anmeldung haben, wenden Sie sich 
gerne an 

Dagmar Pfeffer 
Beraterin 
Referat Lebensmittel und Ernährung 

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. 
Fackelstraße 22 
67655 Kaiserslautern 
  
Di bis Fr 9.00-14.00 Uhr 
Tel: (0631) 36 09 - 152 / Fax: (0631) 92 845 
seniorenernaehrung@vz-rlp.de 
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Back on Stage: MVB eröffnet mit frischer
Energie die Konzertsaison

BOLANDEN: Sommerkonzert des Musikvereins am 09. Juli in
der Werner-von-Bolanden-Halle
Nach einer langen und ungewollten Konzertpause ist es wie-
der so weit: Am Samstag, den 09. Juli, steht der Musikverein
Bolanden wieder auf der Bühne. Nach einem erfolgreichen
Auftakt in die Saison mit der Schlossmatinee am 12. Juni in
Kirchheimbolanden, startet das Orchester in die neue Saison,
in welchem nun das Sommerkonzert folgt.
Die Zuhörer erwartet wie immer ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit vielen musikalischen Höhepunkten. Das Ensemble
entführt das Publikum auf eine Reise durch die Rock- und Pop-
Klassiker dieses und des letzten Jahrhunderts mit Medleys von
ABBA über Grönemeyer bis Coldplay.
Solistisch werden Sänger aus den eigenen Reihen die Gäste er-
freuen. Alex Wildberger wird mit der Moritat der Dreigroschen-
oper „Mack the knife“ des Jahres 1928 überzeugen. Die Pop-
Ballade „Cant help falling in love“ von Elvis Presley, ebenfalls
präsentiert von Alex Wildberger, findet auch einen Platz in un-
serem Programm. „Moon River“, der Titelsong aus einer der

bekanntesten Komödien, „Breakfast at Tiffany“s“, wird inter-
pretiert von Thomas Wagner. Gute Laune macht er ebenfalls
mit der Gesangseinlage „New York, New York“ sowie dem Hit
„Strangers in the night“.
Mit „Let it go“ aus dem Disneyfilm „Frozen“ ist auch ein etwas
neuerer Filmklassiker in das Programm eingezogen. „Can you
feel the love tonight“ aus einem weiteren weltberühmten Dis-
neyklassiker, „König der Löwen“, darf hier natürlich auch nicht
fehlen. „Back on Stage“ bietet der Musikverein Bolanden ein
bunt gemischtes Programm von Evergreens aus Rock und Pop
der vergangenen Jahrzehnte.
Natürlich darf aber auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kom-
men. Für erfrischende Getränke sowie Snacks ist gesorgt. Kar-
ten sind ab dem 27. Juni an folgenden Stellen erhältlich: Spar-
kasse Donnersbergkreis, Donnersberger Tourismusverband
und dem 1. Vorsitzenden Werner Kanoffsky. Einlass ist ab 18
Uhr. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Das Publikum darf sich
auf einen ganzen Abend mit Gaumenschmaus und guter Unter-
haltung freuen.

Marnheim
Ortsbürgermeister Tim Mühlbach, mail@gemeinde-marnheim.de

Giesinger-GD
Verpasste Chancen, verpasstes Glück – aber auch immer wie-
der die Chance zum Neubeginn! Darum geht es in einem musi-
kalischen Abendgottesdienst am Sonntag, 10. Juli, 18 Uhr (!),
in der protestantischen Kirche in Marnheim.
Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht das Lied „Irgendwann
ist jetzt“ aus der Feder des Songwriters Max Giesinger. Darin
geht es darum, dass wir oft Vieles aufzuschieben, was wir
längst schon machen möchten: zum Beispiel sich mal aus dem
Stress rausziehen und sich mehr Zeit nehmen - für uns selbst
und die Familie. Aber gelingen kann das nur, wenn wir Zweifel
und Bedenken beiseiteschieben und darauf achten, was in

uns steckt. Dann können wir vertrauen und sind offen für die
Beziehung zu anderen. Wie der Glaube dabei helfen kann, dar-
über wird im Gottesdienst nachgedacht. Der Marnheimer Kir-
chenchor unter Leitung von Doris Bender ist begeistert dabei,
diesen Song zusammen mit den Marnheimer Konfirmanden
als Projektlied einzustudieren, im musikalischen Gottesdienst
wird er mit allen zusammen aufgeführt werden!
Nach dem Gottesdienst wird es ein Begegnungsfest im Kirch-
garten geben – es werden Brezeln und Getränke angeboten.
Text: Die Marnheimer prot. Kirchengemeinde

Glasfaserausbau

Deutsche Glasfaser startet Tiefbauarbeiten in Bischheim,
Gauersheim, Ilbesheim, Jakobsweiler und Rittersheim
27.06.2022. Deutsche Glasfaser, der führende Glasfaserver-
sorger für den ländlichen Raum, startet Mitte Juli 2022 die Tief-
bauarbeiten für das Glasfasernetz in Bischheim, Gauersheim,
Ilbesheim, Jakobsweiler und Rittersheim. Damit ist ein weite-
rer Meilenstein auf dem Weg zu einem schnellen und zukunfts-
sicheren Glasfasernetz erreicht. Kommende Woche finden die
ersten Hausbegehungen mit dem beauftragten Baupartner Ge-
odesia statt, um die Verlegung der Glasfaserleitungen auf den
Grundstücken zu planen.
Die Hausbegehungen sind wichtig, damit der Baupartner ge-
meinsam mit den Kundinnen und Kunden festlegen kann, wo
und wie die Leitungen auf dem Grundstück verlegt werden.
Auch die Installationswege im Haus werden gemeinsam fest-
gelegt. Standardmäßig erfolgt eine kostenlose Installation im
Keller oder Erdgeschoss. Individuelle Lösungen können Kun-
dinnen und Kunden am Tag der Begehung mit dem Baupartner
besprechen und vereinbaren. Der beauftragte Baupartner
kommt direkt auf die Kundinnen und Kunden zu, um einen Ter-
min für die Hausbegehung zu vereinbaren. Sollte er beim
Hausbegehungstermin niemanden antreffen, hinterlässt er
eine Karte zur erneuten Kontaktaufnahme im Briefkasten.
Um den Aufwand bei den Tiefbauarbeiten so gering wie mög-

lich zu halten und Glasfaser schnell zu verlegen, nutzt der Bau-
partner moderne und effiziente Verfahren. Beim Bau werden
die Leerrohre zum Beispiel mit Hilfe minimalinvasiver Fräsen in
die Straßen eingebracht und die Glasfaser verlegt. Im An-
schluss werden die Gehwege und Straßen provisorisch ver-
schlossen, etwa mit Pflastersteinen oder Kies. So können im
späteren Bauprozess die Leitungen beim Bau der Hausan-
schlüsse schnell erneut geöffnet werden. Zum Ende der Bauar-
beiten werden die Gehwege und Straßen endgültig wiederher-
gestellt und von der Gemeinde abgenommen.
Die Tiefbauarbeiten finden in enger Zusammenarbeit zwischen
Gemeindeverwaltung und dem Baupartner sowie Deutsche
Glasfaser statt. Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Anwoh-
nerinnen und Anwohner der jeweiligen Straße so früh wie mög-
lich über die Arbeiten informiert. Eine entsprechende Mittei-
lung finden sie per Posteinwurf in ihrem Briefkasten.

Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.deut-
sche-glasfaser.de, telefonisch unter 02861 - 890 600 oder
persönlich im Servicepunkt in Göllheim (Hauptstr. 35, mitt-
wochs: 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr). Alle Fragen zum Bau
beantwortet die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline
unter 02861 - 890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 8
bis 20 Uhr.

Bischheim
Ortsbürgermeister Michael Brack, mail@gemeinde-bischheim.de

Gauersheim
Ortsbürgermeister Reiner Schlesser, mail@gemeinde-gauersheim.de

Ilbesheim
Ortsbürgermeister Dieter Schröder, mail@gemeinde-ilbesheim.de

Jakobsweiler
Ortsbürgermeister Helmut Niederauer, mail@gemeinde-jakobsweiler.de

Rittersheim
Ortsbürgermeister Marc-Guido Ebert, mail@gemeinde-rittersheim.de

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden suchen zum nächstmöglichen Zeit-
punkt für den Bereich Kanalwerk eine

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d) oder einen Ver- Entsorger Fachrichtung Abwasser (m/w/d)

Das Aufgabengebiet der unbefristeten Vollzeitstelle umfasst u. a.
• Betrieb der Kläranlagen (220 - 1800 EW) in allen Bereichen
• Betrieb des Leitungsnetzes mit dazugehörigen Regenentlastungsbauwerken und Pumpwerken
• Unterhaltung und Pflege der begrünten Mulden- und Grabensysteme sowie wasserwirtschaftliche Ausgleichsflächen
• Teilnahme an Wochenend- und Bereitschaftsdiensten.
Voraussetzung für die Besetzung der unbefristeten Vollzeitstelle ist neben der abgeschlossenen Berufsausbildung in
einem der o. g. Berufe handwerkliches Geschick und technisches Verständnis, gute EDV-Kenntnisse, Belastbarkeit, Fle-
xibilität, Teamfähigkeit, Eigeninitiative sowie der Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B/BE.
Die Eingruppierung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse) richten Sie bitte bis spätestens 20.07.2022 an die
Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung un-
ter Tel. 06352/4004-112 oder per E-Mail: personal@kirchheimbolanden.de.
Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen in elektronischer Form ausschließlich im PDF-Format ohne aktive Inhalte
(Makros/Scripte) annehmen und verarbeiten können. Fassen Sie bitte alle Dokumente in eine PDF-Datei zusammen. An-
lagen zur Bewerbung können wir aus Sicherheitsgründen zudem nicht von einem Internetspeicher (Cloud/Mediacenter)
herunterladen. Es wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur elektroni-
schen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens erteilen.
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsun-
terlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesendet, sondern datenschutzgerecht vernichtet werden. Wir bit-
ten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen.

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden suchen zum nächstmöglichen Zeit-
punkt für den Bereich Kanalwerk einen

Mitarbeiter für die Grünflächenpflege (m/w/d).

Das Aufgabengebiet umfasst u. a. Mäharbeiten in den Mulden- und Grabensystemen sowie aller Grünflächen im Bereich
der VG-Werke. Des Weiteren sind Instandhaltungsarbeiten an Betriebsmitteln zu erledigen.
Bei Bedarf ist der Einsatz bei allen sonstigen Aufgaben der VG-Werke vorgesehen.
Es handelt sich hierbei um eine Vollzeitstelle, die für die Dauer der krankheitsbedingten Abwesenheit einer Stammkraft
befristet ist.
Voraussetzung für die Besetzung der Stelle ist handwerkliches Geschick und technisches Verständnis, Belastbarkeit,
Flexibilität, Teamfähigkeit, Eigeninitiative sowie der Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B.
Die Eingruppierung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse) richten Sie bitte bis spätestens 20.07.2022 an die
Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung un-
ter Tel. 06352/4004-112 oder per E-Mail: personal@kirchheimbolanden.de.
Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen in elektronischer Form ausschließlich im PDF-Format ohne aktive Inhalte
(Makros/Scripte) annehmen und verarbeiten können. Fassen Sie bitte alle Dokumente in eine PDF-Datei zusammen. An-
lagen zur Bewerbung können wir aus Sicherheitsgründen zudem nicht von einem Internetspeicher (Cloud/Mediacenter)
herunterladen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur elektronischen Verarbei-
tung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens erteilen.
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsun-
terlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesendet, sondern datenschutzgerecht vernichtet werden. Wir bit-
ten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen.
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